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Die Festbcsuchcr, welche die Gotthardroute wähleir, und am 39.

August Abends i>? Waseu eintreffen, haben Gelegenheit, am 31. August
Morgens früh die Jnstallationsarbeiten am großen Tunnel in Göschenen

zu sehen und dann gemeinschaftlich nach Airolo zu reisen.

Für den t. September wird mit der Postverwaltnng die Einriclp
tung einer direkten Fahrt von Airolo nach Locarno vereinbart werden.

Die Festbesucher, welche diese Gelegenheiten benutzen wollen, werden

freundlichst ersucht, dem Unterzeichneten umgehend davon Kenntniß zu
geben.

IZollsvuo Luzorn, den 12. August 1873.

Weber.

Protokoll über die Verhandlungen der Forst-
konferenz in Ölten,

den 39. Nove m b e r 1872.

Auf eine Einladung des schweiz. Forstvereins versammelten sich am
39. November 1872 in Ölten die Abgeordneten mehrerer kantonalen

Forstverwaltungeu und des schweiz. Forstvereins zur Berathung der nach-

stehenden Traktanden c

1) Organisation der Holzzuwachs-Ermittlnngen.
2) Vereinbarung über ein Schema für die kantonalen Amts-

berichte.
3) Bearbeitung einer schweiz. Forststatistik und Fortführung

derselben.

4) Abhaltung forstlicher Wandervorträge.
Es waren in der Sitzung anwesend:

I. Die Mitglieder des ständigen Komites
1. Herr Ständerath Weber, Direktor der Gotthardbahn, Präsident.
2. „ Forstinspektor Coaz in Chur.
3. „ Pillichody, oxport-torostà in Uverdon.

II. Die Kantons-Aögeordneten.

1. AIs Abgeordnete der Kantone:

Bern : Herr Kantonsforstmeister F a n k h anse r.
Luzeru : „ Kantonsoberförster K o p p.
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Waadt : „ Staatsraths-Präsident Vor n a n d,

„ de Saussure, iuspeàur Mnàt clos karôtz.

Freiburg : „ G ottr a u, iusxeeìeur gênáral âos korûts.

Solothurn: „ B rosi, Kantonsoberförster.

„ „ Meier, Bezirksförster.

Schaffhausen: „ Kelhofer, Forstmeister.
St. Galleu: „ Keet, Kantonsforstmcister.
Granbiinden: „ Coaz, Kantonssorstmeister.

Aargau: „ Rpniker, Kautousobersörster.

Thurgau: „ Schwytzer, Kantonssorstmeister.

Wallis: „ de Torrente, Kantonsforstinspector.

Ncueiiburg: „ Nout et, iusxoetour gundral àes korêt».

III. Kingekadeuer Aeferent:

Herr Oberforstmeister La u d olt iu Zürich.
Die Forstverivaltungen der Kantone Zürich, Vaselstadt und Tessiu

waren nicht durch Abgeordnete vertreten, die beiden Letztern sprachen

aber den Wunsch aus, es möchte ihnen das Protokoll der Verhandln::-

gen mitgetheilt werden.

Der Präsident des ständigen Komitcs, Hr. Weber, eröffnet die

Sitzung, indem er die Anwesenden zu der ersten Versammlung der ober-

sten forstlichen Verwaltnngsbeamten in der Schweiz zur Berathung des

Wohls unseres Vaterlandes in forstlicher Beziehung willkommen heisst.

ES wird hierauf zur Wahl des Protokollführers geschritten, welche

auf Hrn. C o a z fällt.

Organisation der Zuwachsermittlungen.
Der Referent, Hr. Kantonsforstmeister Funkhäuser in Bern,

hält eine Organisation der Znwachsermittlnngen hauptsächlich für die

Lösung der Streitfrage über die Festsetzung einer richtigen Umtriebszcit
und des Abgabesatzes für sehr wuchtig. Die von einzelnen Forstverwal-

tungen hierüber angestellten Untersuchungen können nicht genügen, es

müssen solche im ganzen Umfange der Schweiz an geigneten Orten, nach

gleichen Grundsätzen gemacht, zusammengestellt, mit einander verglichen

und das Material richtig verarbeitet werden. Die Resultate sorgfältig

durchgeführter Betriebs-Operate mit in bestimmten Zeiträumen regelmässig

wiederkehrenden Revisionen und genauer Kontrollirnng der Schlagcrgeb-

nisse hält Referent für das reichste und zuverlässigste Material zur Zu-
wachSermittlung, ohne den Werth ständiger Probeflächen mit alle zehn
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Jahre eintretender Holzvorraths-Ermittlung zu unterschützen, Er bean-

tragt schließlich Niedersetzung einer Kommission mit der Aufgabe, eine

Instruktion (mit Tabellen) zu entwerfen, die bei den Theilnehmern

an den heutigen Verhandlungen in Circulation gesetzt und an einer zwei-

ten Versammlung zur Berathung gelangen würde.

In der hierauf erfolgten Diskussion macht sich die Nothwendigkeit

stän diger P r o b eflächen zur Erzielung hinreichend genauer Ne-

sultate geltend, nur gehen die Ansichten über das hiebet anzuwendende

Verfahren auseinander. Das meiste vorhandene Material wird, weil zu

Irrthümern führend, als unbrauchbar erklärt. Es wurde noch darüber

verhandelt, welche Bestände (reine und gemischte Hochwaldungen, Plän-

terwaldungen, Nieder- und Mittelwaldungen) als Untersuchnngsobjekte

dienen sollen, ferner wem das Sammeln und Verarbeiten des Materials

zu übertragen sei, und dann für einstweilen beschlossen:

Eine Ko m m i s s i oil aus 3 M itgli e d e r n z u e r-

u e n n e n z u r A u s a r b e i t u n g e i n e r I n st r u k t i o n

(mit Tabellen) für die Z u w a chs er m itt l u n g e n in
reinen Hochwaldungen und gutfindenden
Falls auch in Plänter- und Ni ede rw a l d un gen.

In die Kommission werden gewühlt die HH. L a n d olt > Präsident,

Fankhauser und Nyniker,
Schema für die AmtsSerichte.

Hr. Kantonsforstinspektor Coaz als Referent findet die ^gemein-

schaftUchen Schemas zu den Amtsberichten hauptsächlich im Jntereße

einer schweiz. Forststatistik liegend; die Amtsberichte sollen derselben em

möglichst vielseitiges und zuverlässiges Material liefern und dies, begleich-

term Vergleichnng und Verwerthung wegen, m thunlichst gleicher Form.

Ferner werde durch Aufstellung eines solchen Schemas manche Verwal-

tung auf Verhältnisse aufmerksam gemacht, welche dieselbe bisher unbe-

achtet gelassen habe. Solche übersichtliche Berichte werden auch dazu bei-

tragen, sich über die forstlichen Zustände der einzelnen Kantone jahrlich

genauere Kenntnisse zu verschaffen, als dies leider bisher mvg.ich

gewesen. ^ ^ ^
Der Referent bezeichnet vorerst die Gegenstände, welche m dein ^>e-

richt über eine kantonale Forstverwaltung enthalten sein sollen, M'ie die

zu beobachtende Reihenfolge derselben; zur Erläuterung legt er Tabellen

aus dem Kanton Aargau vor, stellt sodann den Antrag, die mit cem

Entwurf einer Instruktion für die schweiz. Forststatistik allfällig zu be-



— 134 —

trauende Kommission sei auch mit dem Entwürfe eines Schemas für die
Amtsberichte zu beauftragen, da letztere mit der Statistik in Ueberein-
stimmung gebracht werden müssen. —

Das Bedenken über zu große Ausführlichkeit eines solchen Berichts
an me oberste Landesbehorde, das in der Diskussion erhoben wird, gibt
zu der Aufklärung Veranlassung, daß die Berichte der Forstverwaltungen
an die Regierungen und diejenigen der Letztern an die Großen Räthe
auseinander zu halten seien und daß das Schema mit Rücksicht auf die
Erster n zu entwerfen sei. Der Antrag des Referenten wird zum Be-
schluß erhoben.

Schweizerische Korststatillik.
Hr. President Weber berichtet, anschließend an sein gedrucktes

Referat über Anbahnung einer schweiz. Forststatistik an der Versamm-
lung des schweiz. ForstvereiuS in Liestal 1872, wie folgt:

Die Jahresversammlung des schweiz. Forstvereins in Liestal hat
das ständige Konnte mit der Ausarbeitung eines Arbeits- und Finanz-
Programms für die Erstellung einer schweizerischen Forststatistik beauf-
tragt, sowie mit der Anordnung der nöthigen Schritte, um sich die Mit-
Wirkung der kantonalen und eidg. Behörden zu sichern, sowie endlich mit
den nöthigen Schritten um sich die finanziellen Mittel zu sichern.

Das Programm soll umfassen:
1) die Feststellung über den Umfang der Arbeiten;
2) die Grundlagen der Organisation;
3) die Instruktion für die Aufnahmen und deren spezielle Organi-

sation;
4) die Instruktion für die Ausarbeitungen, Berechnungen und

deren spezielle Organisation;
5) die Ermittlung der Vorarbeiten für Beschaffung der nöthigen

Katasterpläne, Spezialpläne, sogen. Karten zc. ;
«U den Voranschlag der Kosten;
7) die Reihenfolge der Arbeiten.

I» der heutige» Konferenz kann es sich nicht darum handeln, ein
solches Programm in allen seinen Einzelheiten festzustellen.

Vorerst muß man wissen, wie weit Bund und Kantone bereit sind,
das Unternehmen zu unterstützen und wie weit andere Gesellschaften und
Bereine ihre Mitwirkung eintreten lassen, denn der schweiz Forstverein
muß die Anhandnahme eines so weitaussehenden Wertes von einer nach-
haltigen Unterstützung der Behörden und der Mitwirkung von Vereinen
mit verwandten Bestrebungen abhängig machen.
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Damit aber der schweiz Forstverein mit einiger Aussicht auf Erfolg

bei Behörden und Gesellschaften um deren Mitwirkung nachsuchen kann,

müssen einige Grundsätze über den Umfang der Arbeiten, die Grund-

lagen der Organisation, die Arbeiten selbst, die Kosten und deren Be-

schaffung festgestellt werdein

Es wäre somit Sache der heutigen Konferenz, für den a t l
der A n h a n d n a h me einer schweiz. F o r st st a t i st i k

einige leitende Grundsätze in der angegebenen Richtung festzustellen.

Das ständige Konnte hätte sodann die Aufgabe in erster Linie an

der Hand dieser Programmartiket bei Behörden und Gesellschaften vor-

zugchen, run das Unternehmen zu sichern, in zweiter Linie das Pro-

gramm in seinen weitern Einzelheiten vorzubereiten und über das Er-

gebniß seiner Schritte und Borarbeiten einer im künstigen Jahre anzn-

beräumenden zweiten Konferenz Bericht und Anträge zu hinterbringen.

Amfang der Arbeiten.

1. Die schweiz. Forststatistik umfaßt sämmtliche Waldungen auf dem

Gebiet der schweiz. Eidgenossenschaft.

3. Zu diesem Zwecke sind Waldung für Watdung folgende Ermitt-

lungen vorzunehmen:

Die Arealverhältuisse.

Die Eigenthumsverhältnisse.
Die Wirthschaftsverhältnisse.
Die Produktionsverhältnisse:

Lage, Klima und Boden als Faktoren der Standortsgüte.

Die Vestandesgüte.

Der jetzige durchschnittliche Ertrag per Jucharte.

Der Normalertrag per Jucharte.

Es sind ferner Landesgegend für Landesgegend die Konsumations-

Absatzverhältnisse der Waldprodukte zu ermitteln.

3. Die ails Ort und Stelle gemachten Ermittlungen sinv zu verglei-

chen, zu berechnen und nach Waldbezirken, Gemeinden, Kreisen, Amts-

bezirken und Kantonen zu ordnen.

4. Die Veröffentlichung erfolgt nach Kantonen.

Grundlagen der Organisation.

5. Die schweiz, Forststatistik soll ein gründliches, auf Wissenschaft-

lichen Grundlagen beruhendes Werk sein.
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6. Die Ermittlungen nus Ort und Stelle sind durch Forstmänner
vorzunehmen, in der Regel durch die Forstbeamten der betr. Kantone
und in den Kantonen, welche kein technisches Personal haben, durch Ab-
ordnnngen von solchen Technikern.

7. Die Vergleichnngen und Berechnungen, sowie deren tabellarische
Anordnung nach Waldbezirken, Gemeinden, Kreisen, Amtsbezirken und
Kantonen geschieht, entweder

a. durch ein forststatistisches Bureau, das vom schweiz. Forftverein
aufgestellt wird, oder

b. durch das eidg. statistische Bureau, dem zu diesem Iwecke ein
oder mehrere Forsttaratoren beigeordnet würden.

8. Den Ermittlungen und Berechnungen der forststatistischen Ner-
bäitnisse eines Kantons ist ein allgemeiner Bericht beizufügen, der in
seinen Schlnßbetrachtungen alle für die Gesetzgebung und die Volks-
wirthschaft praktisch verwerthbaren Ergebnisse kurz zusammenfaßt und
hervorhebt.

9. Die Veröffentlichung findet stellt, entweder

a. durch den schweiz. Forstverein, oder

b. durch das eidg. statistische Büreau.
111. Den Gang des Unternehmens überwacht eine „Statistis eh e

K v m m i s s i o n" zusammengesetzt an? Vertretern der mitwirkenden
Behörden und Gesellschaften.

Die Instruktionen für die Aufnahmen und Berechnungen können
erst entworfen werden, wenn die leitenden Grundsätze über den Umfang
der Arbeiten und die Organisation festgestellt sind. Nur über einen

PjOMMWâ HckittMKonferenz schon einen grundsätzlichen Beschluß
fassen, nämlich über die Flächen- und Nanmmaaße, welche den Ermitt-
langen MVstBàchMiiMjHi MWdtz gelegt werden sollen.

Es wird bokàKM 'mg pmUem.,
m- .Ullo'iiDM. ànMWHMOund M'rSchrmngàaMird das französische

Metermaaß zu Grunde gàsttgues W N'SecodqslSchweiZerMaß (Jucharte
chld>MfWàisê?pMWtW MàMMàDaWMWHtMsetzl-zvcrdeii.

t.mDtzMMrl'kàâ-'HH 'CMpMngS iPilM
einstweilen nur eingeleitet werden. ..mumm uz nuuuuZ-u. itnu n'/i'/hvl

Die Kosten flirMMHDkHMtMMMMper Jucharte 9 Ct.

' " Zâ^MènderììÂMil^àtiîisii âC^M^rMWgàninèU:
.«-Ss nsâ /wgolliMirG nochjj

i-'
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Für Kantone mit technischem Persannt
i mit Kataster 10 Cent.

Ebene und Hügelland ^ Laster 12V-

Gebirgskantone 15 „
Kantane ohne technisches Personal 20 „
Als leitender Grundsatz wird beantragt:

12. Die Kosten werden zur Hälfte von den Kantonen- und zur

Hälfte vom Bund getragen, in den Gebirgskantoneu ein Dritltheii von

den Kantonen und zivei Drittthcile vom Bund. —
Kostenvoranschlag:

Juch. Ct. Fr- Fr-

Bern 412,700

Genf 8,200 X 10 820 : 2 — 410

Waadt 171,500 >< 10 17,150 : 2 8,570

Neuenburg 50,100 X 10 — 5,040 : 2 2,820

Freiburg 72,000 X 10 7,200 : 2 3,045

Solothuru 07,000 X 12V- 8,450 : 2 4,225

Basellaud 41,700 X 12'/- 5,220 : 2 2,010

Baselstadt 1,300 X 12V- 100 : 2 80

Aargau 114,100 X 12 V- 14,260 : 2 7,130

Luzeru 70,000 X 12'/, - 8,750 : 2 4,375

Zürich 141,800 X 12V- 18,100 : 2 — 0,050

Schasfhauseit 30,000 X 12 V- 3,750 : 2 — 1,875

Thurgau 50,300 X 12V- 0,200 : 2 3,145

St. Galleu 02,100 X 12'/- — 14,820 : 2 0,010

Graubünden 330,000 X 15 40,500 : 3 10,000

Tessiu 135,100 X 15 20,200 : 3 — 7,000

WalliS 173,700 X 15 20,000 : 3 8,700

Appei,zell A.-R. 10,800 X 20 2,160 : 3 720

Appeuzell J.-R. 5,200 X 20 1,040 : 3 — 350

Glarus 34,400 X 20 0,880 : 3 2,200

Z"g 8,000 X 20 — 1,780 : 3 000

Schivyz 34,000 X 20 0,800 : 3 2,270

Uri 17,000 X 20 — 3,580 : 3 — 1,200

Zlidivalden 20,000 X 20 4,000 : 3 1,350

Obwalden 30,400 X 20 0,080 : 3 2,030

2,134,000 238,080 01,355
in

.wlüMlk uz



— 133 —

Betreffend die Reihenfolge der Arbeiten möchte es theoretisch am
Zweckmäßigsten erscheinen, zuerst mit den Aufnahmen in denjenigen Kau-
tonen zu beginnen, welche sowohl ein technisches Personal als einen Ka-
taster besitzen, dann mit den Kantonen in den Niederungen vorzugehen,
welche keinen Kataster aber gute Forstleute haben, endlich mit den Ge-
birgskantonen, welche Forstbeamte haben, und zuletzt mit den Kantonen
ohne Forstpersonat,

In der Wirklichkeit wird aber das mehr oder weniger rege Ent--
gegenkommen der kantonalen Behörden für die Priorität entscheidend sein.

In der Diskussion wird der Mangel von Waldvermessungen her-
vorgehoben, ohne welche keine gründliche Statistik möglich sei, dagegen
aber bemerkt, daß in einigen Kantonen diese Vorarbeit bereits vollendet
sei, in andern der Vollendung im Zeitraum von wenigen Jahren ent-
gcgengehe, in noch andern daran gearbeitet werde, Uebrigens seien die
topographischen Aufnahmen im Maßstab 1 : 25,000 zur Ermittlung von
Waldflächen für Statistik hinreichend genau und ebenso die revidirtcn
Originalkarten im Maßstab von 1 : 50,009. In Kantonen, welche kein
gebildetes Forstpersonat besitzen, werde man allerdings geringe Unter-
stützung änden, deßwegen solle man aber auf die Anhandnahme einer
schweizerischen Forststatistik nicht verzichten, indem vorläufig Arbeit genug
vorhanden sei und gerade durch die Statistik die vielen Mißstände im
Forstwesen bekannt werden und eine Besserung derselben angeregt wer-
den könne.

Auf Antrag des Referenten wird beschlossen:

In der im Referate bezeichneten Weise vorzugehen und das
ständige Konnte mit der Vollziehung zu beauftragen.

JorMche Wandervorträge,
Der Referent, Hr. Professor La n d olt, bezeichnet die Belehrung

des Volks über forstliche Gegenstände, welche ja auch der Forstverein
verfolge, als Zweck der forstlichen Wandervorträge; durch das lebendige
Wort der Vorträge werde weit mehr gewirkt als durch Druckschriften.
Die bisher in Zürich und anderwärts, nieist durch landwirthschaftliche
Vereine veranstalteten Wandervorträge seien vom Volk zahlreich besucht
worden und dieses Interesse werde sich auch anderwärts zeigen, beson-
ders wenn man mit den Vorträgen Walk besuche verbinde. Die Initiative
in wache sollten die landwirtschaftlichen Vereine ergreifen, das stündige
Konnte aber geeignete Persönlichkeiten als forstliche Wanderlehrer in
Vorschlag bringen. Denselben seien die Baarauslagen zu vergüten.
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Hr. Landolt theilt ein Verzeichnis; von Gegenständen mit, welche sich zn

Vortragen eignen dürften.

In der Diskussion wird die Zweckmäßigkeit forstlicher Wandervor-
Iräge anerkannt, dagegen aber bemerkt, daß es schwierig sein werde, ge-

eignete Lehrer mit der erforderlichen Landes- und Volkskcuntniß zn fin-
den, auch sei die einfache Entschädigung der BaarauSlagen ohne ent-

sprechendes Honorar nicht sehr ermunternd.
Ans Antrag des Referenten wird beschlossen:

Ars ständige Konnte zu beauftragen, sich betreffs Abhaltung
forstlicher Wandervorträge und Beschaffung der hierzu erfor-
derlichen Geldmittel mit landwirtschaftlichen Gesellschaften in's
Vernehmen zu setzen und sich zu bemühen, tüchtige Wander-
lehrer zu gewinnen.

aus dem Jahresbericht 1872 des Forstinspektors
des Kantons G r a ubün d e n a n d e n G r o ß e n N a t h.

Die Organisation des Kant. Forstwesens blieb voriges Jahr
unverändert und auch im Personelle n der Kantons-Forstangesteilten
trat kein Wechsel ein. Der Stand der G e m e i n d s - und Ne vier-
förster und ihrer Besoldung im Jahr 1872 stellt sich wie folgt zu-
sammen:

Es waren beforstert 106 Gemeinden, 5 Korporations- und ver-
schiedene Privatwaldungen. Die Anzahl der angestellten Förster belief
sich auf 53, von denen 7 nur im Sommcrsemester in Funktion waren.
Sie erhielten von den betr Waldbesitzern an Gehalt Fr. 24,339.
vom Kanton als Besoldungsbeitrag „ 6,600.

Zur Heranbildung von Förstern fand letztes Jahr ein F o r st c u r s

statt, in dem 13 Zöglinge aufgenommen wurden und der vom 4. März
bis den 18. Mai, sonnt 2'Z Monate dauerte. 12 Zöglingen konnte

nach bestandenem Schlnßexamen die Admission zum Forstdienst ertheilt
werden. (Patente werden erst nach 3 Jahren wohlbestandener Dienst-
zeit ertheilt.)

Allszug

Im Jahr 1871 betrug die Besoldung

„ 1870

Zusammen Fr. 30,839.
28,514.

„ 27,873.
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